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Anwartschaftsversicherung zur Pflegezusatzversicherung 

§ 1 Was ist eine Anwartschaftsversicherung und welche Bestimmungen gelten für diese? 

1. Auf Antrag kºnnen Sie unter bestimmten Voraussetzungen (Ä 2) die versicherten Tarife bzw. Tarifstufen als Anwartschaftsversi-
cherung f¿hren. Die Anwartschaftsversicherung kann fr¿hestens zum Ersten des auf die Beantragung der Anwartschaft folgen-
den Monats vereinbart werden. 

2. Nach Annahme Ihres Antrags ruht unsere Leistungspflicht aus den Tarifen bzw. Tarifstufen, f¿r die wir die Anwartschaft verein-
bart haben (Anwartschaftstarife), f¿r die Dauer der Anwartschaft. Mit der Anwartschaft erwerben Sie besondere Rechte (Ä 3) bei 
Beendigung der Anwartschaft (Ä 4). 

3. Einzelheiten zu den Beitrªgen f¿r den Anwartschaftszeitraum finden Sie in Ä 5. 

4. F¿r die in Anwartschaft stehenden Tarife bzw. Tarifstufen gelten deren Allgemeine Versicherungsbedingungen, soweit diese 
nicht durch die nachfolgenden Bestimmungen geªndert oder ergªnzt werden. Weiter gelten etwaige gesonderte Vereinbarun-
gen. 

§ 2 Wann können Sie eine Anwartschaftsversicherung abschließen? 

1. Die Anwartschaftsversicherung kºnnen Sie zweimal wªhrend der gesamten Versicherungsdauer und f¿r insgesamt maximal 
24 Monate ohne Angabe von Gr¿nden vereinbaren. 

2. Die Anwartschaftsversicherung kºnnen Sie nur f¿r alle in Ihrem Vertrag versicherten Tarife bzw. Tarifstufen beantragen. 

3. Die Anwartschaftsversicherung kºnnen Sie f¿r volle Monate, mindestens f¿r die Dauer von 6 Monaten lªngstens f¿r die Dauer 
von 12 Monaten, abschlieÇen. Die Dauer ist bei Antragstellung zu vereinbaren. Sie kann auf Ihren Antrag hin um bis zu 12 Mo-
nate verlªngert werden. Den Antrag m¿ssen Sie spªtestens innerhalb eines Monats seit Ablauf der urspr¿nglich vereinbarten 
Dauer stellen. 

§ 3 Welche Ansprüche erwerben Sie mit einer Anwartschaftsversicherung? 

1. Mit dem Abschluss erwerben Sie das Recht, die Versicherung nach den Tarifen bzw. Tarifstufen, f¿r die die Anwartschaft be-
standen hat, in Kraft zu setzen oder wieder herzustellen. Dabei verzichten wir auf eine erneute Gesundheitspr¿fung und rechnen 
die Zeitdauer der Anwartschaftsversicherung auf eventuelle Wartezeiten an. Bei Wiederaufleben oder Inkraftsetzen der Versi-
cherung berechnen wir die Beitrªge nach dem dann erreichten Lebensalter (Neuzugangsbeitrag). Soweit R¿ckstellungen aus 
der Zeit vor Beginn der Anwartschaftsversicherung vorhanden sind, rechnen wir diese gemªÇ den in den technischen Berech-
nungsgrundlagen festgelegten Grundsªtzen beitragsmindernd an. 

2. F¿r die Dauer der Anwartschaftsversicherung haben Sie keinen Anspruch auf Leistungen aus den Tarifen bzw. Tarifstufen, f¿r 
die die Anwartschaftsversicherung gilt. 

3. F¿r Kalenderjahre, in denen eine Anwartschaftsversicherung ganz oder teilweise bestanden hat, haben Sie keinen Anspruch auf 
eine Beitragsr¿ckerstattung. Solche Kalenderjahre werden im ¦brigen bei der Ermittlung anspruchsberechtigter Zeitrªume f¿r 
eine Beitragsr¿ckerstattung nicht mitgezªhlt. 

§ 4 Wann endet eine Anwartschaftsversicherung und was müssen Sie tun? 

Der volle Versicherungsschutz wird ohne besondere Vereinbarungen im unmittelbaren Anschluss an das Ende der Anwart-
schaftsversicherung wieder hergestellt oder in Kraft gesetzt. Wir sind nicht verpflichtet, einem vorzeitigen Aufleben des Versiche-
rungsschutzes zuzustimmen. 

§ 5 Was kostet eine Anwartschaftsversicherung? 

1. Die monatlichen Beitragsraten f¿r den Anwartschaftszeitraum ergeben sich aus dem Versicherungsschein bzw. einem spªteren 
Nachtrag zum Versicherungsschein. Die Hºhe der Beitrªge richtet sich jeweils nach einem Prozentsatz des Tarifbeitrags ein-
schlieÇlich etwaiger Abschlªge. Risikozuschlªge gehen nicht in die Berechnung ein. 

2. Wenn sich der Beitrag der Tarife bzw. Tarifstufen, f¿r die Sie die Anwartschaftsversicherung abgeschlossen haben, ªndert, 
haben wir das Recht, den entsprechenden Beitrag f¿r die Anwartschaftsversicherung gemªÇ den in den technischen Berech-
nungsgrundlagen festgelegten Grundsªtzen anzupassen. 


